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Ursula Rust 

Nadelöhr und Einschätzungsprärogative - die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofes zur (un-)mittelbaren Geschlechter­
diskriminierung im Sozialrecht1 

1. Problemstellung 
Unmittelbare Diskriminierung eX1st1ert, wenn 

ein Geschlecht bevorzugt oder benachteiligt wird. So 
ist es eine Form der unmittelbaren Diskriminierung, 
wenn verheiratete Frauen niedrigere Arbeitslosenun­
terstützung erhalten als verheiratete Männer oder 
alleinstehende Männer und Frauen2

. Oder um ein 
anderes Beispiel zu geben: Es liege eine unmittelbare 
Diskriminierung vor, wenn eine Witwe, aber nicht 
ein Witwer im Falle des Todes des Ehegatten Hinter­
bliebenenleistungen erhälc3

. Das Geschlecht ist hin-

Überarbeitete Fassung eines Gasevortrages, den die Verfasse­
rin auf Einladung des Instituts für Frauenrecht (Avdeling for 
kvinnerett) am 5.12.1996 an der Universität Oslo gehalten 
hat. Das Institut für Frauenrecht gehört in der juristischen 
Fakultät zum Institut für öffentliches und inrernationales 
Recht. Es besteht seit 1978 (s. unten, S. 186). Wesentliche 
Initiatorin ist die 1993 verstorbene Professorin Tove Stang 
Dahl gewesen. Tove Stang Dahl hatte 1975 an der juristischen 
Fakultät der Universität Oslo Frauenrecht als ein Rechtsge­
biet für die Lehre und Forschung eingeführt, in enger Zu­
sammenarbeit mit Kolleginnen und Studentinnen im Free 
Legal Advice Scheme for Women QURK). In deutscher 
Fassung wurden Ergebnisse ihrer Arbeit erstmals in der 
STREIT veröffentlicht (Dahl, Frauen zum Ausgangspunkt 
nehmen. Der Aufbau eines Frauenrechts. In: STREIT 1986, 
115 ff.) Ihr Hauptwerk ist 1992 in deutsch veröffentlicht 
worden (Dahl, Frauen-Recht: eine Einführung in feministi­
sches Recht, Bielefeld 1992 - Besprechung von Ute Gerhard 
in STREIT 93/123). 
Generelle Informationen zum Frauenrecht in orwegen gibt 
Jane Elizabeth Wesenberg, Norwegian Women's Law: !es 
History, Purpose, Mechod And Content, Working Papers In 
Women's Law No. 41, Institute ofWomen's Law, Depart­
ment of public law, Universicy of Oslo, October l 992. 
Die Arbeit von Tove Stang Dahl hat präzise beschrieben, wie 
das Recht primär von entsprechenden Erfahrungen und den 
Bedürfnissen von Männern strukturiert ist. Dieser Gedanke 
soll mit der Analyse aufgegriffen werden, inwieweit die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes geeignet ist, 
geschlechtsbezogene Diskriminierungen im Bereich des So­
zialrechts zu verhindern bzw. vorliegende Diskriminierungen 
auszugleichen. 

2 Zur Ungleichbehandlung von Ehefrauen EuGH v. 4.12.1986 
- Rs 71/85, FNV, Slg. 1986, 3855; EuGH v. 24.3.1987- Rs 
286/85, McDermott und Cotter, Slg. 1987, 1453; EuGH v. 
24.6.1987 - Rs 384/85, Clarke, Slg. 1987, 2865; EuGH v. 
8.3.1988 - Rs 80/87, Dik, Slg. 1988, 1601; EuGH v. 
27.6.1989 - Rs 48/88, Achterberg-Te Riele, Slg. 1989, 1963; 
EuGH v. 13.3.1991- Rs C-377/89, Cotter und McDermorc, 
Slg. 1991, 1-1155; EuGH v. 11.7.1991 - Rs C-31/90, John­
son, Slg. 1991, 1-3723; EuGH v. 11.7.1991 - Rs C-87/90, 
C-88/90 und C-89/90, Verholen, Slg. 1991, 1-3757; EuGH 
v. 25.7.1991 - Rs C-208/90, Emmott, Slg. 1991, 1-4269; 
EuGH v. 27.10.1993- Rs C-338/91, Steenhorsc-Neerings, 
Slg. 1993, 1-5475; zur Ungleichbehandlung Ehemänner 
EuGH v. 21.11.1990- Rs C-373/89, ,,lntegricy", Slg. 1990, 
1-4243. 

sichtlich der unmittelbaren Diskriminierung ein ver­
botenes Kriterium. Gefordert ist „Blindheit" für das 
Merkmal Geschlecht. 

Das Konzept der mittelbaren Diskriminierung 
beinhaltet einen entgegengesetzten Ansatz. Hier wird 
verlange, die geschlechtsspezifischen Unterschiede in 
Betracht zu ziehen. Dazu zwei Beispiele. 
- Leistungen der Grundsicherung schließen aus­

schließlich Teilzeitbeschäft:igce aus: Da die Mehr­
heit der Teilzeitbeschäft:igcen aus Frauen besteht, 
sind sie überwiegend von dieser, zunächst ge­
schlechrsneutral erscheinenden Differenzierung 
betroffen4

. Damit ergibt sich das Problem der 
mittelbaren Diskriminierung. 

- Lohnersarzleisrungen bei Krankheit nur für die 
vorrangig finanziell Unterhaltsverpflichteten: Da 
diese Aufgabe typischerweise eine männliche ist, 
bedeutet die Begrenzung der Unterstützung auf 
die Unterhaltsverpflichteten überwiegend den 
Ausschluß von Frauen5 und ist damit eine diskri­
minierungsverdächcige Regelung6

. 

Unter welchen Vorraussetzungen kommen für die 
genannten Beispiele einer (un-)miccelbaren Ge­
schlechtsdiskriminierung gemeinschaftsrechdiche 
Maßstäbe zur Anwendung (2. und 3.), welche 
Rechtsfolgen haben Verstöße gegen das gemein­
schaftsrechtliche Diskriminierungsverboc ( 4.), wie 
sind die beiden genannten Formen der mittelbaren 
Diskrimierung i.S. der Rechtsprechung des Europäi­
schen Gerichtshofs7 zu werten (5.) und wo liegen die 
Perspektiven der Weiterentwicklung des gemein­
schaftsrechdichen Verbots der Geschlechterdiskrimi­
nierung im Sozialrecht (6.). 

3 Zu Hinrerbliebenenleistungen für Witwer EG-Bediensteter 
EuGH v. 20.3.1984- Rs 75/82 und 117/82, Razzouk und 
Beydoun, Slg. 1984, 1509. Zum Ausschluß Witwer von der 
Möglichkeit einer Sozialversicherungsbeitragsbefreiung, ,,ln­
cegrity", Fn. 2. 

4 Zum Ausschluß Teilzeitbeschäftigcer EuGH v. 13.12.1989 -
Rs C- 102/88, Ruzius-Wilbrink, Slg. 1989, 4311. 

5 Zu Sozialleistungen für Unterhaltsverpflichtete vgl. EuGH v. 
11.6.1987 - Rs 30/85, Teuling, Slg. 1987, 2497; EuGH v. 
19.11.1992- Rs C-226/91, Molenbroek, Slg. 1992, 1-5943; 
EuGH v. 7.7.1994 - Rs C-420/92, Bramhill, Slg. 1994, 
1-3191. 

6 Generell zu diskriminierungsverdächcigen Merkmalen vgl. 
Karl-Jürgen Bieback, Diskriminierungs- und Behinderungs­
verbote im europäischen Sozialrecht. In: SGb 1994, 301 
(305). 

7 Nachfolgend EuGH oder Gerichtshof genannt. 
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